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Begrüßung, Einführung 

Erster Stadtrat und Baudezernent Helmut Sachwitz begrüßt die rund 70 interessierten 

Bürgerinnen und Bürger aus dem Quartier. Ziel des informellen Beteiligungsverfahrens ist es, 

gemeinsam eine im Quartier tragfähige Lösung zu erarbeiten. Dieses Verfahren ist nicht 

selbstverständlich. Die Entwicklung soll bürgernah sein. Das förmliche Verfahren folgt und 

bietet weitere Möglichkeiten der Beteiligung. 

Er stellt Dirk Helfrich und Katharina Mack vom Planerteam InfraPro vor. Diese haben aus den 

Anregungen aus den ersten beiden Bürgerveranstaltungen einen Bebauungsplanvorentwurf 

erarbeitet. Ebenso stellt er Annemarie Peter, Planerin für den Südosten von Bensheim und 

Demographiebeauftragte, sowie Birgit Steinmann und Carolin Schmidt vom Team Stadt-

planung und Demographie der Stadt Bensheim und den Moderator vor. 

Vorstellung des Programms und des Planungsteams 

Joachim Fahrwald, Büro memo-consulting, moderiert die Bürgerveranstaltung. Er stellt 

zunächst das Programm vor.  

Programm 

18.00 Begrüßung, Einführung         Erster Stadtrat Helmut Sachwitz 

18.10 Vorstellung der Beteiligungsmöglichkeiten, des Programms    J. Fahrwald 

 und des Planungsteams    

18.15 Zur Auffrischung: Was bedeutet ein Bebauungsplan für uns?   K. Mack 

 Wo stehen wir im Planungsverfahren? 

 - Vortrag, Rückfragen, Klärung 

18.20 Erkenntnisse aus  der 1. und 2. Bürgerveranstaltung ,     K. Mack 

 städtebauliches Konzept , Rahmenplan 

 - Vortrag, Rückfragen 

18.30 Vorstellung des Bebauungsplanentwurfs     K. Mack 

 - Vortrag, Rückfragen 

18.50 Wollen wir diese Entwicklungsmöglichkeiten im Quartier? 

 Gesprächsrunde an den Nachbarschaftstischen 

 - begleitet durch Moderations- und Planungsteam 

 Arbeitsfragen:  

 - Entsprechen die Baufenster Ihren Vorstellungen zur Quartiersentwicklung? 

 - Sind Sie mit den Nutzungsfestsetzungen einverstanden? 

 - Sind Sie mit den gestalterischen Festsetzungen einverstanden?  

19.30 Vorstellung von Ergebnissen der Tischgespräche  

19.45 Erkenntnisse der Planer  -  wie geht es weiter           D. Helfrich, J. Fahrwald 

19.55 Fazit, Dank und Ausklang          Erster Stadtrat Helmut Sachwitz 
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Auf die Frage wer neu im Beteiligungsverfahren dabei ist melden sich etwa zehn Personen.  

Ein kurzer Rückblick ist also erforderlich.  

  

Beteiligungsprozess  

 

Rückblick 1. Bürgerveranstaltung: 

Bestandsanalyse und Gesprächsrunden 

Welche Entwicklung wollen wir im Quartier? 

Arbeitsfragen:  

- Wo können wir uns bauliche Ergänzungen vorstellen?  

- Wo auf keinen Fall?   

- Sollte Entwicklung eher in die Höhe oder in die Breite gehen?  

- Von welchen Bauüberlegungen im Quartier wissen wir bereits? 

 

Rückblick 2. Bürgerveranstaltung: 

städtebauliches Konzept, Rahmenplan & Gesprächsrunden mit der Nachbarschaft 

Wollen wir diese Entwicklungsmöglichkeiten im Quartier? 

Arbeitsfragen:  

- Passt die mögliche Anzahl der Geschosse und Erweiterungen?  

- Welche gestalterischen Festsetzungen sollten getroffen  werden?  

- Sind die Grünanteile im Quartier ausreichend geschützt? 

- Ist die Verkehrsentwicklung ausreichend berücksichtigt?  

Unser Leitgedanke für die Entwicklung im Quartier heißt: 
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Was bedeutet ein Bebauungsplan für uns? 
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Erkenntnisse aus der 1. und 2. Bürgerveranstaltung 
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Vorstellung des Bebauungsplanentwurfs 

Für die sechs unterschiedlich zu betrachtenden Nachbarschaften werden im Vorentwurf 

folgende Festsetzungen von Frau Mack vorgeschlagen: 
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Die Art der baulichen Nutzung wird in allen sechs Nachbarschaften als Allgemeines 

Wohngebiet mit WA  festgesetzt. Folgende Einschränkungen werden vorgenommen: 
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Die durchschnittliche Grundstücksgröße beträgt 580 m². 

Zur Erhaltung des prägenden Grünanteils der Siedlung werden folgende Grundflächenzahlen 

GRZ vorgeschlagen: 

 

 

Skizze der überbaubaren Fläche      Lage im Gebiet 
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Die Begrenzung der Zuwegung und Zufahrten ist ein wichtiges Instrument zur Erhaltung der 

prägenden Vorgärten. 

 

 

Zur Erhaltung des Siedlungscharakters ist die Anzahl der Vollgeschosse in diesen Bereichen 

auf zwei begrenzt. 
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An der Heidelberger Straße soll eine dichtere Bebauung mit drei Vollgeschossen ermöglicht 

werden. 

 

 

An der Straße Am Meerbach parallel zur Schwarzwaldstraße soll auch eine dichtere 

Bebauung ermöglicht werden. 
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Bei den Dächern ist folgender Gestaltungsspielraum möglich: 
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Das Video einer 3-D Animation zeigt die Entwicklungsmöglichkeiten sehr anschaulich auf. 

Folgende direkte Anmerkungen und Rückfragen ergaben sich nach der Vorstellung: 

• Kritik an Gauben: Bei 7 m langem Haus ohne Ortgang und 2,5 m Abstand zum Ortgang ist 

nur eine 2 m breite Gaube möglich. 

Vorschlag: Festsetzung korrigieren und auch auf kleinere Häuser anwendbar machen. Evtl. 

Abstand auf Giebelwand und nicht anhand der Außenkante des Ortgangs festlegen, dann 

würde der Dachüberstand keine Rolle spielen. 

• Wie sieht die weitere Zeitplanung aus?  

Antwort: Dies wird am Ende der Veranstaltung erläutert. 

• Frage von Tisch 1: Was bedeutet die rote Linie im Gebiet? 

Antwort: Die Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz 

unterliegen. Dies wurde nachrichtlich mit in den Plan genommen, damit die Betroffenen 

wissen, ihr Gebäude liegt in einer Denkmalschutzzone. 

• Frage: Können Gauben nur auf einer Dachseite errichtet werden und ist bei Hausnr. 8 ein 

Anbau möglich?  

Antwort: Ja, Gauben dürfen auch nur auf einer Dachseite errichtet werden, müssen jedoch 

Festsetzungen einhalten - z.B. Gaube darf nicht nur auf dem linken Teil der Dachfläche, 

entlang des Ortganges, sein. Die Symmetrie muss eingehalten werden. 

Wollen wir diese Entwicklungsmöglichkeiten im Quartier? 

Gesprächsrunde an den Nachbarschaftstischen - begleitet durch Moderations- und 

Planungsteam 

Arbeitsfragen:  

- Entsprechen die Baufenster Ihren Vorstellungen zur Quartiersentwicklung? 

- Sind Sie mit den Nutzungsfestsetzungen einverstanden? 

- Sind Sie mit den gestalterischen Festsetzungen einverstanden? 
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Vorstellung der Ergebnisse der Gesprächsrunden 

Tisch 1 (Gelb): 

 Grundsätzlich sind alle Anwesenden mit dem Vorentwurf einverstanden. Im Gesamtbild 

hängt es jedoch von der räumlichen Festlegung der Baugrenze ab. 

 Eine Ausnahme stellt eine Partei, die im rückwärtigen Bereich bebauen möchte dar. 

Grundstückseigentümer: Das betreffende Grundstück entspricht ansatzweise der durch-

schnittlichen Grundstücksgröße von 580 m² im Plangebiet. Eine Baulast auf dem 

angrenzenden Grundstück ermöglicht die Erschließung. 

Die Grundstückseigentümer sind dafür, dass eine Lösung im Rahmen des Erhalts des 

Quartiercharakters gefunden wird, um im rückwärtigen Bereich die Realisierung von 

einem kleinen und gebietsverträglichen Haus ermöglichen zu können. 

Tisch 2 (Orange): 

 Die Festsetzungen zum Gaubenabstand sollten überdacht werden. 

 Vorschlag: Die Breite bzw. Größe der Gauben kann prozentual bezogen auf die 

Gebäudelänge festgelegt werden. 

 Der Verlauf der Knödellinie, im Bereich des zeichnerisch festgesetzten WA 2 und WA 3, 

sollte geändert und der Ausrichtung der Häuser angepasst werden.  

 Alle anderen Festsetzungen finden Zustimmung. 

Tisch 3 (Rot): 

 Die Festsetzungen zu Baufenstern, textliche Festsetzungen, zu Dachformen und zu den 

maximal möglichen Vollgeschossen finden Zustimmung. 

 Grundsätzlich sind die festgesetzten Gaubenformen in Ordnung. Die Festsetzung zu 

Abstandsvorgaben sollte jedoch überdacht werden. 

o Vorschlag: prozentuale und gestalterische / symmetrische Vorgaben  

 Parksituation: 

o Das Thema hatte wenig Gewicht in der Präsentation. 

o Grundstücke auch für Parkmöglichkeiten freigeben, da bereits jetzt viele auf der 

Straße parken  Grenze für Zuwegungen von 22,5 % aufheben. 

Tisch 4 (Lila): 

 1. Wortmeldung: Die GFZ und die Anzahl der Vollgeschosse sind zu gering. 

 2. Wortmeldung: Die Festsetzung der maximal zulässigen 2 Vollgeschosse soll erhalten 

bleiben. 

 3. Wortmeldung: Die Parksituation wird nicht thematisiert. Das Geviert ist überparkt; 

wie soll es in Zukunft funktionieren, wenn VG etc. aufgestockt werden? Die Anzahl der 

nachzuweisenden Stellplätze auf Grundstücken sollte erhöht werden  dies muss 

allerdings auch realisiert und überprüft werden. 

Antwort: Fragen zur Parksituation werden im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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Tisch 5 (Blau):  

 Die Erhaltung der Grüngärten im hinteren Bereich findet Zustimmung. Dafür sollte aber 

die Errichtung von Stellplätzen innerhalb der Vorgärten, im gesamten Bereich ermöglicht 

werden. 

 Fließender Verkehr: 

o Pfalzstraße und Weinheimer Straße soll von Durchfahrtsverkehr freigehalten 

werden. 

o Die bestehenden Straßenverkehrsvorschriften (Straßenverkehrsschilder) 

werden nicht eingehalten. 

Tisch 6 (Grün): 

 Alle Anwesenden sind mit dem Bebauungsplanvorentwurf und den vorliegenden 

Festsetzungen einverstanden. 

Erkenntnisse der Planer 

Herr Helfrich stellt folgendes fest: 

 Lediglich in Nachbarschaft 1 gibt es unterschiedliche Meinungen bzw. Differenzen.  

 Viele Anregungen aus den letzten Bürgerveranstaltungen konnten bereits eingearbeitet 

werden. 

 Das Thema „Ruhender Verkehr“ ist ein wichtiges Detail für den weiteren Entwurf. 

o Es werden textliche Festsetzungen getroffen wo Stellplätze und Garagen auf 

dem Grundstück ermöglicht werden können. 

o Die prozentuale Einteilung für Vorgärten ist lediglich ein Beispiel, wie das 

Thema im Bebauungsplan behandelt werden könnte. Da es städtebaulich 

nicht erwünscht ist die gesamten Vorgärten zu pflastern (ohne Zaun / Hecke) 

wurde an dieser Stelle ein Vorschlag gemacht. 

o Ein gewisser Bereich, welcher für die Errichtung von Einfahrten zur Verfügung 

steht ist zulässig und wird im Rahmen der textlichen Festsetzungen bestimmt, 

dieser soll nicht die gesamte Fläche des Vorgartens einnehmen. 

 Der Vorschlag die Gauben nicht mit festen Zahlen, sondern mit prozentualen Angaben 

festzusetzen, wird aufgenommen und weiter geprüft. 

Wie geht es weiter? 

Herr  Sachwitz stellt das weitere Vorgehen und einen Zeitplan vor: 

 Das Bürgervotum wird in den Plan eingearbeitet. 

 Planteil, Textteil und Begründung wird als Entwurf der Stadtverordnetenversammlung 

zum Beschluss vorgelegt. 

o Danach erfolgt die öffentliche Auslegung 
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o Im Rahmen der öffentlichen Auslegung besteht die Möglichkeit zur Abgabe 

von Stellungnahmen. 

 Alle weiteren Informationen werden per Mail verschickt. 

 Die aktuelle Bürgerbeteiligung ist ergänzend zum normalen Verfahrensablauf zur 

Aufstellung des Bebauungsplanes, dadurch werden vier Beteiligungen ermöglicht. 

 Zeitplan: Dieser ist an fixe Sitzungstermine der städtischen Gremien gebunden: 

o Unterlagen müssen in die Stadtverordnetenversammlung; vorher müssen die 

Unterlagen in verschiedene Sitzungen bzw. Ausschüsse 

o Bauausschuss: Anfang Mai (04.05.2017) 

o voraussichtlich am 18.05.2017 in der Stadtverordnetenversammlung 

(alternativ am  29.06.2017) 

o anschließend erfolgt die Offenlage 

o wegen der Sommerpause ist frühestmöglicher Termin für den Beschluss des 

Bebauungsplans in der Stadtverordnetenversammlung: 28.09.2017 (alternativ 

am 8.11.2017) 

Die Bürgerveranstaltung wird dokumentiert. Die Dokumentationen, Luftbilder und Pläne 

können auf der Stadthomepage unter 

 www.bensheim.de/leben-in-bensheim/bauen/wohnen-am-meerbach.html  

eingesehen oder auch heruntergeladen werden. 

Schlusswort 

Herr Sachwitz hatte in der ersten Bürgerveranstaltung noch den Eindruck, die Bürger 

kommen mit einem gesunden Misstrauen. Die frühzeitige Beteiligung ist für die Verwaltung 

und die beauftragten Planer die Chance, eine für alle Seiten tragfähige Lösung zu erarbeiten. 

Es wurde konstruktiv diskutiert und er hat nun den Eindruck, dass ein Vorentwurf vorliegt 

mit dem alle gut leben können. 

Herr Sachwitz bedankt sich bei allen Beteiligten für die vielen Hinweise und Anregungen, 

sowie die sachliche Diskussion und schließt die Bürgerveranstaltung wie vorgesehen um 20 

Uhr. 

http://www.bensheim.de/leben-in-bensheim/bauen/wohnen-am-meerbach.html

